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48 
 

Bekanntmachung 
 

 
Bezirksregierung Arnsberg 

Bekanntmachung zu einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis 

 
Aktenzeichen: 60.90.01-011/2024-002 
Düren, 16.05.2025 
 
Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der 

wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortset-
zung der Entnahme und Ableitung von 

Grundwasser für die Entwässerung des Ta-
gebaus Inden im Zeitraum 2025-2031“ 

 
Nach § 74 Abs. 4 Satz 2 VwVfG NRW 

 
Auf Grundlage der §§ 8 und 9 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.3.1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) wurde durch den Bescheid der 
Bezirksregierung Arnsberg vom 06.03.2025 (Az. 
60.90.01-011/2024-002) der Wasserrechtsan-
trag der RWE Power AG, RWE Platz 2, 45141 Essen 
vom 30.01.2024 für die Fortsetzung der Ent-
nahme und Ableitung von Grundwasser für die 
Entwässerung des Tagebaus Inden für den Zeit-
raum 2025 bis 2031 zugelassen. Die wasser-
rechtliche Erlaubnis enthält Nebenbestimmun-
gen, die über die in den ausgelegten Antrags-
unterlagen dargestellten Schutzvorkehrungen 
hinausgehen. Zudem wurde in der wasserrecht-
lichen Erlaubnis über die im Verfahren erho-
benen Einwendungen entschieden. 
 
Die Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Grund-
wasser aus den durchlässigen Bereichen der 
Horizonte OSTW, 9B, 8, 7 (A/ C /E), 6D, 6B, 2-5, 
04-09, innerhalb der in Anlage 2 zu diesem Be-
scheid festgelegten Entnahmebereiche mittels 

Brunnen zu entnehmen, zutage zu fördern und 
abzuleiten. Die Grundwasserabsenkung ist so zu 
betreiben, dass eine ausreichende Standsicher-
heit der Tagebauböschungen und der Arbeits-
ebenen einschließlich des Liegenden des Tage-
baus gewährleistet ist. Die Entwässerungsmaß-
nahmen sind örtlich und zeitlich so durchzufüh-
ren, dass für das jeweilige Absenkungsziel nur 
das geringstmögliche Vorratsvolumen an 
Grundwasser entfernt wird. 
 
In dem Verfahren ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt worden. Die Aus-
wirkungen der Maßnahmen auf die Umwelt wur-
den bei den fachgesetzlichen Entscheidungen 
berücksichtigt.  
 
Die sofortige Vollziehung der genannten Erlaub-
nis wird gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 
Die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Aus-
fertigung des festgestellten Plans stehen in der 
Zeit vom 30.06.2025 bis zum 13.07.2025 (ein-
schließlich) auf der Internetseite der Bezirks-
regierung Arnsberg unter 
 

https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 
 

sowie auf der Internetseite des zentralen Portals 
Umweltverträglichkeitsprüfungen Nordrhein-
Westfalen (§ 20 UVPG) 
 

www.uvp-verbund.de/nrw 
 

zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung.  
Des Weiteren liegen der Antrag und die wasser-
rechtliche Erlaubnis im vorgenannten Zeitraum 
in den nachfolgend benannten Gebäuden wäh-
rend der unten angegebenen Öffnungszeiten 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus: 
 
 

https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen
http://www.uvp-verbund.de/nrw
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Gemeinde Aldenhoven 

Gemeindeverwaltung 
Aldenhoven 
Dietrich-Mülfahrt-Str. 11-13, 
2. Etage, Zimmer 29 
52457 Aldenhoven 

Mo. – Do.: 08:30 - 12:00 Uhr,  
zusätzlich Di.: 14:00 - 16:00 Uhr und 
Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Fr.: 08:30 - 13:00 Uhr 
Es wird um eine vorherige Anmeldung 
über die Nummern 02464 586-141 o-
der 02464 586-140 oder über das 
Funktionspostfach gebeten. 

Gemeinde Gangelt 

Gemeinde Gangelt,  
Fachbereich Bauen und Pla-
nen 
Burgstraße 10,  
1. OG, Raum 202 
52538 Gangelt 

Mo. – Fr.: 08:15 - 12:30 Uhr, 
Di.: 14:00 - 16:00 Uhr und 
Do.: 14:00 - 17:30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Gemeinde Inden 

Gemeinde Inden 
Rathausplatz 1 
1.OG, Zimmer 122 
52459 Inden 

Mo., Mi., und Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr, 
Di.: 14.00 - 16.00 Uhr, 
Do.: 14:00 - 17:30 Uhr 
Es wird um eine vorherige Anmeldung 
bei Herrn Krüger (Tel. 02465 3949; 
skrueger@inden.de) gebeten. 

Gemeinde Merzenich 

Gemeinde Merzenich 
Fachbereich Planen und 
Bauen 
Valdersweg 1 
2. OG, Raum 18 u. 20 
52399 Merzenich 

Mo., Mi., Do., Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, 
zusätzlich Mo.: 14:00 - 16:30 Uhr, 
Mi.: 14:00 - 16:00 Uhr und 
Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Di.: geschlossen 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Gemeinde Langerwehe 

Gemeinde Langerwehe, 
Bauamt 
Schönthaler Str. 4 
1. Etage, Zimmer 123 
52379 Langerwehe 

Mo. – Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr,  
zusätzlich Di.: 14:00 - 16:00 Uhr und  
Do.: 14:00 - 17:45 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Gemeinde Niederzier 

Gemeinde Verwaltung, 
Abteilung 4, Fachbereich 
Bauen und Planen 
Rathausstraße 8, 
Burggebäude, Untergeschoss 
Raum 3 
52382 Niederzier 

Mo. – Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr, 
zusätzlich Di.: 12:30 - 16:00 Uhr und 
Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Gemeinde Nörvenich 

Gemeinde Nörvenich 
Fachbereich Planen und 
Bauen 
Bahnhofstr. 25,  
1. OG, Zimmer 44 
52388 Nörvenich 

Mo. – Fr.: 09:00 - 15:00 Uhr,  
Es wird um eine telefonische Termin-
absprache gebeten.  
02426 104-141 o. 
02426 101-139 

mailto:skrueger@inden.de
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Gemeinde Kreuzau 

Rathaus Kreuzau, 
Fachbereich Zentrale Dienste 
Bahnhofstraße 7, 
EG Raum 130 
52372 Kreuzau 

Mo. – Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr, 
zusätzlich Di.: 13:30 - 16:00 Uhr und 
Do.: 13:30 - 17:00 Uhr 
Es wird um eine vorherige Anmeldung 
gebeten. 
 
Claudia Heinen, 02422 507-234 
E-Mail: amtsblatt@kreuzau.de 

Gemeinde Selfkant 

Gemeinde Selfkant, 
Fachbereich Bauen und Pla-
nen 
Am Rathaus 13 
1. Etage, Raum 33 
52538 Selfkant 

Mo. – Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, 
zusätzlich Mo.: 14:00 - 16:00 Uhr und 
Do.: 14:00 - 17:30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Gemeinde Swisttal 

Rathaus Gemeinde Swisttal 
Rathausstraße 115 
1.OG, Raum 34 u. 37 
53913 Swisttal-Ludendorf 

Mo., Di., Do. u Fr: 08:00 - 12:00 Uhr, 
zusätzlich: Di. u. Do. 14:00 - 16 Uhr 
Der Ort der Einsichtnahme ist nicht 
barrierefrei. Personen, welche auf-
grund einer Behinderung diesen Ort 
nicht erreichen können, werden ge-
beten unter der Telefonnummer 
(02255) 309-619 eine Möglichkeit der 
Einsichtnahme und eventuell der Ab-
gabe einer Stellungnahme zu 
vereinbaren. 

Gemeinde Waldfeucht 

Stadt Waldfeucht, 
Fachbereich 4 - Bauen 
Lambertusstraße 13, 
Raum 6 
52525 Waldfeucht 

Mo. – Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, zusätz-
lich Mi.: 13:30 - 17:30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Gemeinde Vettweiß 

Rathaus der Gemeinde  
Vettweiß, 
Gereonstraße 14,  
EG, Raum 003 
52391 Vettweiß 

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr, 
zusätzlich Dienstag 14:00 - 15:30 Uhr 
und Do: 14:00 - 18:00 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Gemeinde Weilerswist 

Gemeinde Weilerswist 
Zentrale 
Bonner Straße 29, 
EG, Foyer 
53919 Weilerswist 

Mo - Fr: 08:00 - 12:30 Uhr, 
zusätzlich Mo. u. Do.: 14 – 16 Uhr  
Di: 14:00 - 18:00 Uhr  
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Alsdorf 

Stadt Alsdorf 
A 61 - Amt für Planung und 
Umwelt 
Hubertusstraße 17 
6. Etage, Tafeln vor den Büros 
603 und 604 
52477 Alsdorf 

Mo. – Do.: 08:30 - 12:00 Uhr, 
Fr.: 08.30 -13.00 Uhr 
Mo.: 14.00 -18.00 Uhr 
Di. – Do.: 14.00 – 15.30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

mailto:amtsblatt@kreuzau.de
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Stadt Bad Münstereifel 

Rathaus Bad Münstereifel; 
Aufgrund der Hochwasser-
schäden nutzen Sie bitte die 
Eingangstür in der Markt-
straße 15. 
Markstraße 15 
2. OG Raum 130 
53902 Bad Münstereifel 

Mo. – Fr.: 08:30 - 12:30 Uhr, 
zusätzlich Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Es wird um eine vorherige Terminab-
sprache bei Herrn Wassong (02253 
505-176) oder bei Herrn Metzen 
(0253 505-200) oder per Mail: stadt-
werke@bad-muenstereifel.de 
gebeten. 

Stadt Baesweiler 

Verwaltungsgebäude,  
gegenüber von der Zentrale 
Grabenstraße 11, 
Riegel A, Etage 1, Flur 
52499 Baesweiler 

Mo. – Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr,  
zusätzlich Di.: 14:00 - 17:30 Uhr und 
Do.: 14:00 - 16:00 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Düren 

Stadt Düren 
Kaiserplatz 2 - 4, 
Raum 005 
52349 Düren 

Mo. – Mi.: 08:00 - 12:00 Uhr u. 14.00 – 
16.00 Uhr  
Do.: 08:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 17:00 
Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Eschweiler 

Stadt Eschweiler 
Fachbereich für Tiefbau, 
Grünflächen und Baube-
triebshof 
Johannes-Rau-Platz 1 
4. Etage Raum 450 
52249 Eschweiler 

Mo. – Mi.: 08:00 - 15:30 Uhr 
Do.: 08:00 - 18:00 Uhr 
Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr 
Es wird um eine telefonische Termin-
absprache gebeten bei Frau Martina 
Quilitz 
martina.quilitz@eschweiler.de 
Tel: 02403 71-437 oder bei 
HerrnGino Chico 
gino.chico@eschweiler.de 
Tel: 02403 71-717. 

Stadt Euskirchen 

Stadtverwaltung  
Euskirchen, 
Fachbereich 9, Abteilung Pla-
nung 
Kölner Straße 75 
EG, Information 
53879 Euskirchen 

Mo., Mi, Fr.: 08:30 - 12:30 Uhr 
Di. und Do.: 08:30 - 16:30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Geilenkirchen 

Bürgerbüro der  
Stadt Geilenkirchen 
Markt 9 
52511 Geilenkirchen 

Mo., Di.: 8:00 - 12:30 Uhr, 
Mi.: 08:00 - 12:30 Uhr und 
14:00 - 16:30 Uhr 
Do.: 08:00 – 12:30 u. 14:00 – 16:30 
Uhr 
Fr.: 08:00 – 12.30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 
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Stadt Heinsberg 

Stadt Heinsberg,  
Amt für Stadtentwicklung  
und Bauverwaltung 
Apfelstraße 60, 
6. Etage, Raum 604 
52525 Heinsberg 

Mo. – Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr,  
zusätzlich Mo.: 14:00 - 17:00 Uhr und 
Do.: 14:00 - 16:00 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Herzogenrath 

Stadtverwaltung Herzogen-
rath; 
Haupt- und Personalamt, Abt. 
101 
Zentrale Dienste 
Rathausplatz 1, 
2. Etage, Raum 221 
52134 Herzogenrath 

Mo. – Do.: 08:30 - 12:30 Uhr,  
zusätzlich Mo - Di: 14:00 - 15:30 Uhr, 
Do.: 14:00 - 17:30 Uhr und  
Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr 
Es wird um eine vorherige Anmeldung 
unter 02406/83-235 gebeten. 

Stadt Hückelhoven 

Amt für Stadtplanung 
und Liegenschaften 
Rathausplatz 1,  
3. Etage, Raum 3.10 
41836 Hückelhoven 

Mo. – Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr,  
zusätzlich Mo.: 14:00 - 16:00 Uhr und 
Do.: 14:00 - 17:30 Uhr 

Stadt Jülich 

Tiefbauamt der Stadt  
Jülich, Nebengebäude des 
Neuen Rathauses 
Zimmer 310  
Große Rurstraße 17  
52428 Jülich 

Mo. – Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr,  
zusätzlich Do.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Linnich 

Stadt Linnich,  
Fachbereich 3 Bauen  
und Planen 
Rurdorfer Str. 64, 
2. Etage Raum 204 
52441 Linnich 

Mo. – Fr.: 8:00 - 12:00 Uhr, zusätzlich 
Do: 14:00 - 18:00 Uhr 
Anmeldung an der Rezeption des 
Rathauses im Erdgeschoss erforder-
lich 

Stadt Nideggen 

Bauamt Stadt Nideggen 
FB II/SG 3 
Monschauer Str. 2 
52385 Nideggen 

Mo. – Fr.: 08:00 – 15.30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Stolberg 

Stadtverwaltung Stolberg, 
III/61.1 - Abteilung für  
Stadtentwicklung und Umwelt 
Zweifaller Straße 277, 
2. Etage  
52224 Stolberg 

Mo. – Mi.: 08:00 - 16:00 Uhr,  
Do.: 08:00 - 17:30 Uhr  
Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr  
Ein Termin zur Einsichtnahme der 
Unterlagen ist vorab unter Stadtent-
wicklung@stolberg.de zu vereinbaren. 

mailto:Stadtentwicklung@stolberg.de
mailto:Stadtentwicklung@stolberg.de


Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 41. Jahrgang, Ausgabe Nr. 17, vom 13.06.2025 

 Seite 7 

 

Die Bürgermeisterin  
 

Stadt Mechernich 

Stadtverwaltung Mechernich, 
Fachbereich 2 Stadtentwick-
lung 
Bergstraße 1 
1. OG, Flur 
53894 Mechernich 

Mo. - Fr: 08:30 - 12:30 Uhr, 
zusätzlich Do: 14:00 - 18:00 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Übach-Palenberg 

Stadt Übach-Palenberg, 
Fachbereich Stadtentwick-
lung 
Rathausplatz 4 
Etage: C 2, Raum C 2.02 
52531 Übach-Palenberg 

Mo., Di., Mi., Do.: 09:00 - 12:00 Uhr, 
oder nach Vereinbarung 
Es wird um eine vorherige Anmeldung 
(d.mohr@uebach-palenberg.de; Tel.: 
02451 9796118) gebeten. 

Stadt Wassenberg 

Fachbereich 6  
"Planen und Bauen"  
der Stadt Wassenberg 
Roermonder Straße 25 - 27, 
Zimmer N02/N06 
41849 Wassenberg 

Mo. – Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, 
zusätzlich Mo: 14:00 - 16:00 Uhr, 
Di: 14:00 - 16:00 Uhr und 
Do: 14:00 - 16:00 Uhr  
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

Stadt Würselen 

Stadt Würselen 
A 61 Planungsamt 
Rathaus Morlaixplatz 1 
5. Ebene  
52146 Würselen 

Mo. – Fr.: 07:30 – 12:30 Uhr,  
Mo u. Mi: 14:00 – 16:00 Uhr, 
Di u. Do: 14:00 – 18:00 Uhr 
Bitte um vorherige Anmeldung bei 
stadtplanung@wuerselen.de oder un-
ter der Telefonnummer 02405 - 67 
6101. 

Stadt Zülpich 

Stadt Zülpich 
Team 401 
Markt 21,  
2. OG, Raum 211 
53909 Zülpich 

Mo. – Fr.: 08:30 - 12:30 Uhr, 
zusätzlich Do: 14:00 - 17:30 Uhr 
Es ist keine Anmeldung zur Einsicht-
nahme erforderlich. 

 
Die wasserrechtliche Erlaubnis wird dem Träger 
des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwen-
dungen entschieden worden ist, und den Verei-
nigungen, über deren Stellungnahmen entschie-
den worden ist, zugestellt. 
 
Die wasserrechtliche Erlaubnis gilt mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gegenüber den übrigen Be-
troffenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 4 
VwVfG NRW). 
 
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann die 
wasserrechtliche Erlaubnis von den Betroffenen 
und von denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, schriftlich oder elektronisch bei der  
 
 

 
Bezirksregierung Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, 
Dezernat 61, 

Josef-Schregel-Straße 21 
52349 Düren 

oder 
wasserwirtschaft-braunkohle@bra.nrw.de 

 
angefordert werden. 
 
Der verfügende Teil der wasserrechtlichen Er-
laubnis lautet:  
 
Der RWE Power AG, RWE Platz 2 in 45141 Essen 
wird die mit Schreiben vom 30. Januar 2024 be-
antragte wasserrechtliche Erlaubnis für die Fort-
führung der Sümpfung für den weiteren Betrieb 

mailto:stadtplanung@wuerselen.de
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des Braunkohlentagebaus Inden zum Zwecke 
insbesondere der Standsicherheit von Böschun-
gen und Sohlen, unter folgenden Maßgaben er-
teilt: 

 Die Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, 

Grundwasser aus den durchlässigen Berei-

chen der Horizonte OSTW, 9B, 8, 7 (A/ C /E), 

6D, 6B, 2-5, 04-09, innerhalb der in Anlage 2 

zu diesem Bescheid festgelegten Entnahme-

bereiche mittels Brunnen zu entnehmen, 

zutage zu fördern und abzuleiten. 

 Die maximal zulässige Entnahme-

menge beträgt 67 Mio. m³/a. 

 Die Grundwasserabsenkung ist so zu 

betreiben, dass eine ausreichende Standsi-

cherheit der Tagebauböschungen und der 

Arbeitsebenen einschließlich des Liegenden 

des Tagebaus gewährleistet ist. Die Entwäs-

serungsmaßnahmen sind örtlich und zeitlich 

so durchzuführen, dass für das jeweilige Ab-

senkungsziel nur das geringstmögliche Vor-

ratsvolumen an Grundwasser entfernt wird. 

 Die sofortige Vollziehung der unter 

Ziffer 1 genannten Erlaubnis wird gemäß § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsord-

nung (VwGO) angeordnet. 

 
Wesentliche Rechtsgrundlagen 
 
Der Bescheid ergeht insbesondere aufgrund fol-
gender Rechtsvorschriften: 
 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009 S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 

 Landeswassergesetz (LWG) vom 16.07.2016 
(GV. NW. 1995 S. 926), neu gefasst durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 559), in Kraft getreten am 16. Juli 

2016; zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. 
S. 1470). 

 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) vom 03.02.2015 Anlage Verzeich-
nis Anhang II, lfd. Nr. 2 Wasserrecht, zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 21. Mai 
2019 (GV. NRW. S. 233), in Kraft getreten am 
1. Juni 2019. 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 88). 

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 
2024 (BGBl. I S. 236).  
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der 
Neufassung vom 12. November 1999, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
25. April 2023 (GV. NRW. S. 230). 

 Planungssicherstellungsgesetz vom 20. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344). 

 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2240). 

 

Die genannten Gesetze und Verordnungen sind 
in der jeweils aktuellen Fassung angewendet 
worden. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses 
lautet: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erhoben werden.  
 
Im Auftrag: 
André Küster 
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49 
 

Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 4 BekanntmVO NRW 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in der zurzeit 
geltenden Fassung sowie § 10 der Hauptsat-
zung der Stadt Eschweiler vom 14.12.2016 
 
Die an Herrn Eric Mukendi-Kassongo, letzte be-
kannte Anschrift, Englerthstraße 29, 52249 
Eschweiler, gerichtete rechtswahrende Mittei-
lung gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des 
Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter 
und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) 
vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit 
gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/ 
UVK/13316A, kann durch den Unterhaltspflichti-
gen bei der Bürgermeisterin der Stadt 
Eschweiler, Jugendamt -Unterhaltsvorschuss-
kasse-, Zimmer 235, Johannes-Rau-Platz 1, 
52249 Eschweiler, 
 
montags bis mittwochs 
und freitags  von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des 
Aushängens bzw. der Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, den 27.05.2025 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
 
 
50 
 

Bekanntmachung 
 
Auf Grundlage der §§ 32 Absatz 1 und 46 Absatz 
1 Ziffer 8 der Straßenverkehrsordnung (StVO) in 
Verbindung mit den §§ 18 Absatz 1 und 2 sowie 
21 des Straßen- und Wegegesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), §§ 2 und 9 
Abs. 4 der Satzung über Erlaubnisse und Gebüh-
ren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen in der Stadt Eschweiler (Sondernut-
zungssatzung) sowie § 13 der Eschweiler 
Straßenverordnung in der aktuellen Fassung er-
lässt die Stadt Eschweiler folgende  
 
Allgemeinverfügung: 
 
Personaler Geltungsbereich: 
 
Diese Sondernutzungserlaubnis gilt nur für Par-
teien, die zur Kommunalwahl am 14. September 
2025 zugelassen werden. Sollte der zuständige 
Wahlausschuss zu der Entscheidung kommen, 
eine Partei nicht zur Wahl zuzulassen, so gilt 
diese Allgemeinverfügung ab diesem Zeitpunkt 
als für diese nicht zutreffend. 
 
 
I. Regelungsbereich 
 
1. Plakatwerbung 
 
Plakatwerbung bis maximal DIN A0 darf ab dem 
14.06.2025, 00:00 Uhr unter Beachtung fol-
gender Nebenbestimmungen durchgeführt 
werden:  
 

 Die Plakatwerbung ist bis zum Sonntag, 
28.09.2025, 24:00 Uhr, im Falle einer Stich-
wahl bis zum Sonntag, 12.10.2025, 24:00 
Uhr, vollständig aus dem öffentlichen Raum 
zu entfernen. 

 Dem Ordnungsamt, Abteilung Allgemeine 
Ordnung und Standesamtswesen, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler ist vorab eine 
für die Plakatierung zuständige und verant-
wortliche Kontaktperson mit einer zustell-
fähigen postalischen Anschrift, E-Mail-Ad-
resse und telefonischen Erreichbarkeit an die 
E-Mail-Adresse ordnungsamt@eschweiler.de 
zu benennen.  

 Die Anzahl der auf öffentlichem Straßenland 
angebrachten beziehungsweise aufgestell-
ten Wahlwerbeträger ist dem Ordnungsamt, 
Abteilung Allgemeine Ordnung und Standes-
amtswesen, Johannes-Rau-Platz 1, 52249  
Eschweiler spätestens am Tag der Montage 

mailto:ordnungsamt@eschweiler.de
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an die E-Mail-Adresse ordnungsamt@e-
schweiler.de zu übersenden. 

 Verkehrsbehinderungen und –beeinträchti-
gungen sind zu vermeiden, insbesondere darf 
der Fußgänger-, Fahrrad- sowie Kraftfahr-
zeugverkehr nicht behindert werden. 

 Eine Plakatierung an den im Innenbereich des 
Marktplatzes befindlichen, hochwertigen 
Leuchtmasten ist nicht gestattet. 

 Nach Demontage der Wahlwerbung ist dafür 
Sorge zu tragen, dass das Befestigungsmate-
rial der Wahlwerbeträger ebenfalls umgehend 
und rückstandsfrei entfernt wird. 

 Gemäß § 24 Kommunalwahlgesetz sind wäh-
rend der Wahlzeit in und an dem Gebäude, in 
dem sich der Wahlraum befindet, sowie un-
mittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude 
jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschrif-
tensammlung verboten. 

 Beim Aufstellen von Wahlwerbeträgern müs-
sen ausreichend Restgehwegflächen unter 
Berücksichtigung des Fußgängeraufkom-
mens verbleiben. Eine Restgehwegbreite von 
mindestens 1,50 Metern ist einzuhalten. Das 
Aufstellen derartiger Werbeträger ist auf Rad-
wegen untersagt. Zwischen der Bordstein-
kante der Straße und den einzelnen Einfach-, 
Doppel- oder Dreieckständer sowie Hartfa-
serplatten, Mastanhängern oder Plakaten aus 
Kartonplast ist ein Sicherheitsabstand von 
mindestens 0,50 Metern einzuhalten. 

 Die Hartfaserplatten, Mastanhänger oder Pla-
kate aus Kartonplast sind über Geh- und 
Radwegen in einer Mindesthöhe von 2,20 Me-
tern anzubringen. 

 Um eine Sichtbehinderung zu vermeiden, 
dürfen im Bereich bis 5 Meter vor sowie im 
unmittelbaren Bereich von Kreuzungen und 
Einmündungen, an Bahnübergängen sowie 
am Innenrand von Kurven keine Einfach-, 
Doppel- oder Dreieckständer sowie Hartfa-
serplatten, Mastanhänger oder Plakate aus 
Kartonplast angebracht werden. 

 Auf Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen ist eine ausreichende Sicht zu 
gewährleisten. Das Anbringen von Wahlwer-
beträgern an Verkehrszeichen ist nicht ge-
stattet. 

 Zum Schutz der Bäume dürfen an Bäumen, 
Baumschutzgittern und Dreiböcken keine 
Plakatierungen erfolgen und auch keine Be-
festigungsmaterialien angebracht werden. 
Eine Befestigung der Einfach-, Doppel- oder 

Dreieckständer sowie Hartfaserplatten, 
Mastanhänger oder Plakate aus Kartonplast 
darf nicht auf Brücken über Straßen, an Ver-
kehrseinrichtungen, Verkehrsschildern, 
Drängelgittern sowie an Haltevorrichtungen 
für Papierkörbe erfolgen.  

 Die Einfach-, Doppel- oder Dreieckständer 
sind fachgerecht und standsicher aufzustel-
len. Hartfaserplatten, Mastanhänger oder 
Plakate aus Kartonplast sind rutschfest auf-
zuhängen. Durch regelmäßige Kontrollen ist 
dafür Sorge zu tragen, dass sich die Werbe-
träger jederzeit in einem ordnungsgemäßen 
und einwandfreien Zustand befinden. 

 Die Plakatwerbung darf nach Ort und Art der 
Anbringung sowie nach Form und Farbe der 
Plakate nicht zu Verwechselungen mit Ver-
kehrszeichen und -einrichtungen führen oder 
deren Wirkung beeinträchtigen. 

 Den Weisungen meiner Beauftragten ist un-
bedingt Folge zu leisten. 

 Die Allgemeinverfügung wird erteilt, unbe-
schadet der Haftung der Genehmigungs-
inhaber*innen für alle im Zusammenhang mit 
den Nutzungen entstehenden Schäden. 

 
2. Informationsstände 
 

Informationsstände dürfen in dem Zeitraum vom 
14.06.2025 bis zum 13.09.2025, im Falle einer 
Stichwahl zusätzlich vom 15.09.2025 bis zum 
27.09.2025 aufgestellt und hieran Informati-
onsmaterialen ausgelegt beziehungsweise 
verteilt werden. Es gelten folgende Nebenbe-
stimmungen: 
 

 Verkehrsbehinderungen und –beeinträchti-
gungen sind zu vermeiden. Die Informations-
stände sind insbesondere so aufzustellen, 
dass weder der Fußgänger- noch der Fahr-
rad- beziehungsweise Kraftfahrzeugverkehr 
beeinträchtigt wird. Der Abstand zur nächs-
ten Straßeneinmündung oder Kreuzung muss 
mindestens 15 Meter betragen. Zwischen der 
Bordsteinkante beziehungsweise dem Fahr-
radweg und dem Informationsstand muss ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 0,3 Me-
tern eingehalten werden. Der Informations-
stand ist so zu positionieren, dass eine Rest-
gehwegbreite von mindestens 1,5 Metern 
verbleibt. 

 Gemäß § 24 Kommunalwahlgesetz sind wäh-
rend der Wahlzeit in und an dem Gebäude, in 

mailto:ordnungsamt@eschweiler.de
mailto:ordnungsamt@eschweiler.de
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dem sich der Wahlraum befindet, sowie un-
mittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude 
jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschrif-
tensammlung verboten. 

 Der Betrieb von Informationsständen in den 
öffentlichen Anlagen im Sinne der Ordnungs-
behördlichen Verordnung über die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen 
der Stadt Eschweiler (Eschweiler Straßenver-
ordnung) ist nicht gestattet. 

 Die Benutzung von Lautsprechern, Verstär-
kern, Megaphonen und ähnlichen Tonträgern 
ist nur analog der Regelungen des Gemeinsa-
men Runderlasses des Ministeriums für 
Verkehr 58.88.05.15.000001 und des Ministe-
riums des Inneren 432-57.04.02- (Wahl-
werbungserlass) vom 16. Februar 2022 in der 
im Werbezeitraum gültigen Fassung gestat-
tet. Die hier festgelegten Neben-
bestimmungen sind zu beachten, um Belästi-
gungen für die Anwohner*innen zu ver-
meiden. 

 Lautsprecherwerbung auf verkehrsreichen 
Straßen und an Verkehrsknotenpunkten hat 
zu unterbleiben. Dies gilt sinngemäß für jegli-
che Art von Musikdarbietungen. 

 Bei der Verteilung von Informationsmaterial 
ist darauf zu achten, dass eventuell fortge-
worfenes Informationsmaterial unverzüglich 
eingesammelt wird, um eine Straßenver-
schmutzung zu vermeiden. Darüber hinaus 
hat der*die Ausrichter*in in ausreichender 
Anzahl Abfallbehälter aufzustellen und bei 
Bedarf zu leeren. 

 Gemäß § 3 Absatz 3 der Eschweiler Stra-
ßenverordnung in der aktuellen Fassung sind 
jegliche Verunreinigungen der Verkehrsflä-
chen verboten. Der*die Genehmigungsin-
haber*in ist daher verpflichtet, die im Zusam-
menhang mit der Informationsveranstaltung 
entstehenden Verunreinigungen der Straßen 
und/oder Platzflächen nach Abschluss der 
jeweiligen Informationsveranstaltung unver-
züglich zu beseitigen. 

 Äußerungen in Wort, Schrift und Bild dürfen 
keinen beleidigenden oder in sonstiger Weise 
strafrechtlich relevanten Inhalt haben. 

 Im Bereich der Fußgängerzone ist dafür 
Sorge zu tragen, dass für Polizei- und Ret-
tungsfahrzeuge jederzeit eine Durchfahrts-
möglichkeit von mindestens 3,50 Metern zur 
Verfügung steht. 

 Sollte ein Informationsstand im Rahmen ei-
nes Wochenmarktes aufgestellt werden, so 
ist vor dem Aufbau des Informationsstandes 
mit dem Ordnungsamt Kontakt aufzunehmen 
und die Zustimmung einzuholen. 

 Nach Beendigung des Informationsstands 
sind die in Anspruch genommenen Straßen 
beziehungsweise Platzflächen in einem sau-
beren Zustand wieder zu verlassen. 

 Den Weisungen meiner Beauftragten ist un-
bedingt Folge zu leisten. 

 Die Allgemeinverfügung wird erteilt, unbe-
schadet der Haftung der Genehmigungs-
inhaber*innen für alle im Zusammenhang mit 
den Nutzungenentstehenden Schäden. 

 
II. Widerruf 
 
Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung kön-
nen jederzeit ganz oder teilweise widerrufen 
bzw. mit weiteren Nebenbestimmungen verse-
hen werden.  

 
III. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung wird hiermit die sofortige 
Vollziehung der oben genannten Regelungen 
angeordnet.  
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung hat 
zur Folge, dass eine etwaige eingelegte Klage 
keine aufschiebende Wirkung hat.  
 
IV. Bekanntmachung und In-Kraft-Treten 
 
Diese Allgemeinverfügung wird hiermit gemäß § 
41 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Ap-
ril 2023 (GV. NRW. S. 230) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 4 Abs. 1 Ziffern 1, 3 und 4 Be-
kanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
in der zurzeit geltenden Fassung sowie § 10 der 
Hauptsatzung der Stadt Eschweiler vom 
14.12.20216 öffentlich bekannt gemacht. 
Sie tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft, frühestens aber ab dem 14.06.2025. 
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Begründung: 
 
Zu. I.1. und I.2. Nebenbestimmungen  
 
Die Nebenbestimmungen dienen der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs sowie der Einhal-
tung der immissionsschutzrechtlichen Vor-
schriften. 
 
Die zeitliche Beschränkung ergibt sich aus der 
analogen Anwendung des Wahlwerbungserlas-
ses. Der enge zeitliche Zusammenhang mit der 
Wahl muss durch Befristung gewahrt und die un-
verzügliche Beseitigung der Plakate nach der 
Wahl gewährleistet werden.  
 
Innerhalb des festgelegten Wahlwerbungszeit-
raums werden insbesondere auf dem Eschweiler 
Marktplatz zahlreiche größere Veranstaltungen 
(z.B. das Eschweiler Music Festival) durchge-
führt; im Hinblick auf die in diesem 
Zusammenhang zu gewährleistende Sicherheit 
der Feiernden wird eine Plakatierung an den 
Leuchtmasten im Innenraum des Marktplatzes 
nicht gestattet.  
 
Zu II. Widerruf  
 
Mithilfe dieses Hinweises soll auf die jederzeitige 
Anpassbarkeit der Verfügungen an sich in der 
Zukunft ändernde Sachverhalte/gesetzliche 
Bestimmungen aufmerksam gemacht werden.  
 
Zu III. Anordnung der sofortigen Vollziehung  
 
Das öffentliche Interesse an der Durchsetzung 
der Erhaltung der Verfügung überwiegt das In-
teresse der Verfügungsadressaten, von der 
sofortigen Vollziehung verschont zu bleiben.  
 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist 
insbesondere in Bezug auf die erteilten Neben-
bestimmungen durch das öffentliche Interesse 
der von der Wahlwerbung betroffenen Verkehrs-
teilnehmenden geboten. Würde die Wahl-
werbung den durch die Nebenbestimmungen 
gesetzten Rahmen überschreiten, entstünde 
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung. In Abwägung zwischen den zu berück-
sichtigenden Interessen an einer ausreichenden 
Wahlwerbung und den einschlägigen verkehrli-
chen Aspekten, darf die Einlegung einer 
etwaigen Klage nicht zur Zurücksetzung der 

Verkehrsinteressen führen. Dies wäre aber we-
gen der grundsätzlichen aufschiebenden 
Wirkung der Fall, wenn über eine Klage gegen die 
Nebenbestimmungen entschieden werden 
müsste, denn diese Entscheidung könnte vor der 
Kommunalwahl am 14. September 2025 be-
standskräftig nicht mehr getroffen werden.  
 
Das öffentliche Interesse an der Durchsetzung 
der Einhaltung der Verfügung für die anste-
hende Wahl würde durch die aufschiebende 
Wirkung einer Klage ins Leere laufen. Eine spä-
tere Vollziehung wäre dann nicht mehr sinnvoll, 
weil dann zumindest teilweise –gegebenenfalls 
sogar in vollem Umfang– eine Erledigung einge-
treten wäre. Demgegenüber treten die 
Interessen der Verfügungsadressaten zurück. 
Die verfassungsrechtlich garantierte Ausübung 
der Wahlkampffreiheit nach Art. 5 Grundgesetz 
(GG) durch die Parteien ist auch unter Berück-
sichtigung des sofortigen Vollzugs dieser Ver-
fügung weiterhin in vollem Umfang gewährleis-
tet.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntmachung desselben Klage bei 
dem Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertstein-
weg 92, 52070 Aachen, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle erhoben werden.  
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem 
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Be-
arbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die 
technischen Rahmenbedingungen für die Über-
mittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch 
das Gericht bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Ver-
ordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 
3803) in der jeweils geltenden Fassung.  
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder 
einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts ein-
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schließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als 
elektronisches Dokument übermittelt werden. 
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere 
nach der VwGO vertretungsberechtigte Perso-
nen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach 
§ 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Ver-
fügung steht. Ist eine Übermittlung als elek-
tronisches Dokument aus technischen Gründen 
vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei 
diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 
VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform o-
der zu Protokoll des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende 
Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder 
unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf 
Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 80 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO die Klage keine auf-
schiebende Wirkung hat. Gegen die Anordnung 
der sofortigen Vollziehung kann bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92 im 
Justizzentrum, 52070 Aachen, einen Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
gestellt werden. 
 
Eschweiler, den 12.06.2025 
 
Im Auftrag 
 
Effenberg 
Städt. Oberverwaltungsrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweisbekanntmachungen 
 

Sitzungen des Rates der Stadt Eschweiler  
und seiner Ausschüsse in den  

Monaten Juli bis September 2025 
 

Dienstag, 
01.07.2025 

Sportausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Mittwoch, 
02.07.2025 

Stadtrat  
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Donnerstag, 
10.07.2025 

Wahlausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 7 
 

Mittwoch, 
27.08.2025 

Planungs-, Umwelt- und Bau-
ausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Donnerstag, 
28.08.2025 

Haupt- und Finanzausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Dienstag, 
02.09.2025 

Jugendhilfeausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Mittwoch, 
03.09.2025 

Stadtrat 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal  
 

Donnerstag, 
04.09.2025 

Sozial- und Seniorenaus-
schuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal 
 

Mittwoch,  
17.09.2025 

Wahlausschuss 
17.30 Uhr 
Rathaus, Raum 2 
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Hinweisbekanntmachung 
 

J A G D G E N O S S E N S C H A F T  
des gemeinschaftlichen Jagdbezirks 
Eschweiler IV (Weisweiler-Hücheln) 

 
  Eschweiler, den 15.05.2025 

 
Rahmensatzung der Jagdgenossenschaften 

Nach dem Landesjagdgesetz (LJG-NW) 
 
Die Versammlung der Mitglieder des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks 
Eschweiler IV hat folgende Satzung beschlos-
sen: 
 
§1 Name und Sitz der Jagdgenossenschaft 
 
Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirks Eschweiler IV ist gemäß § 7  
Absatz 1 LJG-NW eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts. Sie führt den Namen 
 

„Jagdgenossenschaft des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirks Eschweiler IV“ 

 
und hat ihren Sitz in                              Weisweiler 
 
 
§ 2 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk 
 
(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst 
gemäß § 8 Absatz 1 Bundesjagdgesetz (BJG) mit 
Ausnahme der Eigenjagdbezirke alle Grundflä-
chen gemäß dem von der unteren Jagdbehörde 
genehmigten Teilungsbeschluss der Jagdge-
nossenschaft Eschweiler 4 die Gemarkung 
Weisweiler der Stadt Eschweiler, Jagdbezirk 4, 
zuzüglich der von der zuständigen Jagdbehörde 
angegliederten und abzüglich der abgetrennten 
Grundflächen. 
 
(2) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird be-
grenzt durch, siehe Karte (Grenzbeschreibung). 
 
 
§ 3 Gebiet der Jagdgenossenschaft 
 
Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die 
jagdlich nutzbaren Grundflächen des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks, deren Eigentümer der 
Jagdgenossenschaft als Mitglieder angehören. 
 
 

§ 4 Mitglieder der Jagdgenossenschaft  
 
(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdge-
nossen) sind die Eigentümer der Grundflächen, 
die das Gebiet der Jagdgenossenschaft bilden. 
Eigentümer von Grundflächen des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks, auf denen die Jagd 
ruht oder aus anderen Gründen nicht ausgeübt 
werden darf, gehören gemäß § 9 Absatz 1 BJG 
insoweit der Jagdgenossenschaft nicht an. 
 
(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdka-
taster, in dem die Eigentümer der zum Gebiet der 
Jagdgenossenschaft gehörenden Grundflächen 
und deren Größen ausgewiesen werden. 
Das Jagdkataster ist fortzuführen.  Durch Eigen-
tumswechsel eingetretene Änderungen, hat der 
Erwerber dem Jagdvorstand nachzuweisen. 
Die Jagdgenossenschaft ist, soweit es zur Erfül-
lung der ihr gesetzlich zugedachten Aufgaben 
erforderlich ist, zur Datenverarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten der Mitglieder und 
sonstiger Dritter berechtigt. Dies gilt insbeson-
dere für personenbezogene Daten der Jagd-
genossen, Jagdausübungsberechtigten, Jagd-
gäste sowie der land- und forstwirtschaftlichen 
Bewirtschafter des eigenen und der angrenzen-
den Jagdbezirke. Den Jagdgenossen sowie 
deren schriftlich bevollmächtigten Vertretern 
steht das Recht zur Einsicht in das Jagdkataster 
zu. Vorbehaltlich eines abweichenden und be-
kanntzugebenden Vorstandsbeschlusses liegt 
das Jagdkataster zur Einsicht beim Jagdvorste-
her aus.  
 
(3) Die Jagdgenossenschaft hält eine Jagdge-
bietskarte vor Die Jagdgebietskarte ist so 
anzulegen, dass sich die Jagdbezirksgrenzen 
parzellenscharf hieraus entnehmen lassen. Eine 
Ausfertigung der Karte ist jeweils dem 
Jagdpachtvertrag sowie jeder Verlängerung des 
Jagdpachtvertrags als Bestandteil beizufügen. 
 
 
§ 5 Aufgaben der Jagdgenossenschaft 
 
(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach 
Maßgabe des geltenden Rechts unter eigener 
Verantwortung nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und unter Berücksichtigung der 
jagdlichen Belange alle Angelegenheiten, die 
sich aus dem Jagdrecht der ihr angehörenden 
Jagdgenossen ergeben. 
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(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 
des Bundesjagdgesetzes und der getroffenen 
vertraglichen Vereinbarungen der Ersatz des 
Wildschadens, der an den zum gemeinschaftli-
chen Jagdbezirk gehörenden Grundstücken 
entsteht, soweit nicht der Jagdpächter ersatz-
pflichtig ist. 
 
 
§ 6 Organe der Jagdgenossenschaft 
 
Die Organe der Jagdgenossenschaft sind 
 
1. die Genossenschaftsversammlung 
2. der Jagdvorstand 
 
 
§ 7 Genossenschaftsversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Genossenschaftsver-
sammlung sind die Mitglieder der Jagdge-
nossenschaft berechtigt. Sie können sich durch 
ihre gesetzlichen Vertreter oder nach Maßgabe 
des § 10 Absatz 4 dieser Satzung durch Bevoll-
mächtigte vertreten lassen. 
Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und muss 
den Vollmachtgeber sowie den Vollmachtneh-
mer eindeutig erkennen lassen, den Anlass der 
Vollmachtserteilung ausweisen, das Ausstel-
lungsdatum benennen und ist dem Jagdvor-
steher zu Beginn der Versammlung vorzulegen. 
Der Vorsteher kann Vollmachten deren Ausstel-
lungsdatum länger als 6 Jahre zurückliegen, 
zurückweisen, wenn auf diese Möglichkeit bei 
der Einladung hingewiesen wurde. 
 
 
§ 8 Zuständigkeit der Genossenschaftsver-
sammlung 
 
(1) Die Genossenschaftsversammlung be-
schließt die Satzung und deren Änderungen. 
 
Sie wählt 
 
a) den Vorsitzenden des Jagdvorstandes 

(Jagdvorsteher) und seinen Stellvertreter; 
b)  zwei Beisitzer und deren Stellvertreter; 
c)  einen Schriftführer und dessen Stellvertreter; 
d)  einen Kassenführer und dessen Stellvertre-

ter; 
e)  zwei Rechnungsprüfer und deren Stellvertre-

ter. 
 

(2) Die Genossenschaftsversammlung be-
schließt weiterhin über 
 
a)  den jährlichen Haushaltsplan; 
b) die Entlastung des Vorstandes und des Kas-

senführers; 
c)  die Antragstellung zur Abrundung, Zusam-

menlegung und Teilung des gemeinschaft-
lichen Jagdbezirks; 

d)  die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirks; 

e)  das Verfahren und die Bedingungen für den 
Abschluß von Jagdpachtverträgen; 

f)  die Erteilung des Zuschlags bei der Jagdver-
pachtung; 

g)  die Änderung und Verlängerung laufender 
Jagdpachtverträge; 

h)  die Zustimmung zur Weiter- und Unterver-
pachtung des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks und zur Erteilung von entgeltli-
chen Jagderlaubnisscheinen; 

i)  den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reiner-
trags aus der Jagdnutzung; 

j)  die Bildung von Rücklagen und deren Ver-
wendung; 

k)  die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich 
des Haushaltsplans; 

l)  die Beanstandung von Beschlüssen durch 
den Jagdvorstand; 

m)  die Zustimmung zu Dringlichkeitsentschei-
dungen des Jagdvorstandes gemäß § 12 
Absatz 5 dieser Satzung; 

n)  die Festsetzung von Aufwandsentschädi-
gungen für die Mitglieder des 
Jagdvorstandes, den Schriftführer, den Kas-
senführer und die Rechnungs-Prüfer. 

o)  den Abschluss einer Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung für die 
Jagdgenossenschaft und ihre Funktionsträ-
ger; abgesichert über Mitgliedschaft bei der 
RVEJ 

p)  die Wahl oder Beauftragung eines Daten-
schutzbeauftragten.  

 Er darf weder Jagdvorsteher oder Beisitzer 
 sein. 
 
(3) Regelungen im Sinne des Absatzes 2 Buch-
staben c), d), e), f), g), h) und i) können im 
Einzelfall durch Beschluss auf den Jagdvorstand 
übertragen werden. 
 
(4) Die Genossenschaftsversammlung kann den  
Jagdvorstand ermächtigen, 
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die Führung der Kassengeschäfte durch öffent-
lichrechtlichen Vertrag der Stadtkasse 
Eschweiler zu übertragen. Mit dem Wirksamwer-
den des Vertrages entfällt die Wahl eines 
Kassenführers. 
 
(5) Die Rechnungsprüfung kann einem zugelas-
senen Wirtschaftsprüfungsunternehmen über-
tragen werden; in diesem Falle entfällt die Wahl 
der Rechnungsprüfer. § 14 Absatz 3 gilt entspre-
chend. 
 
(6) In den Fällen der Absätze 4 und 5 gelten die 
Grundsätze des § 12 Absatz 3 und § 14 Absatz 3 
dieser Satzung entsprechend. 
 
 
§ 9 Durchführung der Genossenschaftsver 
sammlung 
 
(1) Die Genossenschaftsversammlung soll vom 
Jagdvorsteher alle 2 Jahre einberufen werden. 
Der Jagdvorsteher muß die Genossenschafts-
versammlung auch einberufen, wenn min-
destens ein Viertel aller Jagdgenossen die Ein-
berufung bei ihm schriftlich unter Angabe der 
auf die Tagesordnung zu setzenden Angelegen-
heit beantragt. 
Wird der Haushaltsplan für mehrere Jahre auf-
gestellt (§ 14 Absatz 1 dieser Satzung), genügt 
die Einberufung einer Genossenschaftsver-
sammlung während dieses Zeitraumes. 
 
(2) Die Genossenschaftsversammlung soll am 
Sitz der Jagdgenossenschaft stattfinden. 
Sie ist öffentlich, soweit nicht durch Beschluss 
die Öffentlichkeit für die Beratung 
bestimmter Angelegenheiten ausgeschlossen 
wird. 
 
(3) Die Einladung zur Genossenschaftsver-
sammlung ergeht durch amtliche Bekannt-
machung (§ 16 Absatz 2). Sie muss mindestens 
drei Wochen vorher erfolgen und Angaben über 
den Ort und den Zeitpunkt der Versammlung so-
wie die Tagesordnung enthalten. 
 
(4) Den Vorsitz in der Genossenschaftsver-
sammlung führt der Jagdvorsteher.  
Für die Abwicklung bestimmter Angelegenhei-
ten, insbesondere zur Durchführung von Wahlen, 
kann eine andere Person für die Versammlungs-
leitung bestellt werden. 
 

(5) Zur Wahrung der Warn- und Hinweisfunktion 
der Einladung sind Tagesordnungspunkte klar 
und eindeutig zu formulieren, sodass die Jagd-
genossen den unter den Tagesordnungspunkten 
abzuhandelnden Inhalten vorab erfassen kön-
nen.  
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiede-
nes“ können Beschlüsse nach § 8 Absätze 1 bis 4 
dieser Satzung nicht gefasst werden. 
 
(6) Zu der Genossenschaftsversammlung ist die 
Aufsichtsbehörde rechtzeitig schriftlich einzula-
den. 
 
 
§ 10 Beschlussfassung der Jagdgenossen-
schaft 
 
(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedür-
fen gemäß § 9 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes 
sowohl der Mehrheit der anwesenden und ver-
tretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit 
der bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundfläche. Enthaltungen sind bei der Auszäh-
lung als „Neinstimme“ zu zählen. Dies gilt nicht, 
wenn ein enthaltungswilliger Jagdgenosse für 
den Zeitpunkt der Abstimmung die Versamm-
lung verlässt und deren Abwesenheit bei der 
Abstimmung protokolliert wird. 
 
(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden 
durch öffentliche Abstimmung gefasst. Die Ge-
nossenschaftsversammlung kann auf Antrag 
von mindestens 3 Jagdgenossen, die zusammen 
mindestens ein Zehntel der Gesamtfläche des 
Gebietes der Jagdgenossenschaft vertreten 
müssen, zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
eine schriftliche Abstimmung beschließen; das 
gilt nicht für Beschlüsse über die Verwendung 
des Reinertrages der Jagdnutzung nach § 10 Ab-
satz 3 BJG, es ist nur eine einfache Mehrheit 
gem. § 10 Absatz 1 erforderlich. Über die Einzel-
heiten der schriftlichen Abstimmung ist von den 
Mitgliedern des Jagdvorstandes und den Stimm-
zählern Verschwiegenheit zu wahren; die 
Unterlagen sind vom Jagdvorstand mindestens 
ein Jahr lang, im Falle der Beanstandung, oder 
Anfechtung des Beschlusses für die Dauer des 
Verfahrens aufzubewahren. 
 
(3) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Mitei-
gentümer und Gesamtheitseigentümer eines 
zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehören-
den Grundstücks können ihr –Stimmrecht nur 
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einheitlich ausüben; sie haben dem Jagdvor-
stand schriftlich einen Bevollmächtigten zu 
benennen. 
 
(4) Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchs-
tens bis drei Jagdgenossen vertreten. Die von 
einem Bevollmächtigten vertretene Grundfläche 
darf einschließlich seiner eigenen Grundfläche 
ein Drittel der Gesamtfläche des Gebiets der 
Jagdgenossenschaft nicht überschreiten. 
 
(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmächtigter 
ist von der Mitwirkung an der Abstimmung ent-
sprechend § 34 BGB ausgeschlossen, kann sich 
nicht vertreten lassen und auch keinen anderen 
vertreten, wenn sich die Beschlussfassung auf 
den Abschluss eines Rechtsgeschäftes, oder auf 
einen Rechtsstreit zwischen der Jagdgenossen-
schaft und ihm selbst bezieht. 
 
Das Mitwirkungsverbot gilt jedoch für den Fall 
nicht, dass ein Jagdgenosse, die Ausübung der 
Jagd von der Jagdgenossenschaft pachten 
möchte, selbst an der Abstimmung über die 
Vergabe der Jagdpacht und über die Verlänge-
rung eines Jagdpachtvertrags teilnimmt oder 
eine Stellvertretung hierzu bevollmächtigt (§ 7 
Absatz 7 des Landesjagdgesetzes). Als Vor-
standsmitglied darf ein Jagdgenosse nicht an 
Verträgen mit sich selbst mitwirken. 
 
(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossen-
schaft ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr 
muss auch hervorgehen, wie viele Jagdgenos-
sen anwesend waren und welche Grundfläche 
von ihnen vertreten wurde. Die Niederschrift ist 
vom Jagdvorsteher und vom Schriftführer zu 
unterzeichnen und der nächsten Genossen-
schaftsversammlung zur Billigung vorzulegen. 
Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines Monats 
über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft zu 
unterrichten. Vorstehende Bestimmungen gel-
ten auch für die Beschlussfassung über Wahlen. 
 
 
§ 11 Vorstand der Jagdgenossenschaft 
 
(1) Der Jagdvorstand besteht gemäß § 7 Absatz 
6 LJG-NW aus dem Jagdvorsteher und zwei Bei-
sitzern. Die Mitglieder des Jagdvorstandes 
werden im Falle der Verhinderung durch ihre 
Stellvertreter vertreten. 
 
 

(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist 
- jeder Jagdgenosse, der volljährig und ge-
schäftsfähig ist; ist eine Personengemeinschaft, 
oder eine juristische Person Mitglied der Jagd-
genossenschaft, so sind auch deren gesetzliche 
Vertreter wählbar. 
 
(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von 
vier Geschäftsjahren gewählt. Die Amtszeit be-
ginnt mit dem auf die Wahl folgenden 
Geschäftsjahr, es sei denn, dass im Zeitpunkt der 
Wahl kein gewählter Jagdvorstand vorhanden 
ist; in diesem Falle beginnt sie mit der Wahl und 
verlängert sich um die Zeit von der Wahl bis zum 
Beginn des nächsten Geschäftsjahres. Die 
Amtszeit verlängert sich bis zur Wahl eines 
neuen Jagdvorstandes um höchstens drei Mo-
nate, sofern innerhalb der letzten drei Monate 
vor dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit 
mindestens eine Genossenschaftsversammlung 
stattgefunden hat und es in dieser nicht zur Wahl 
eines neuen Jagdvorstandes gekommen ist.  
 
(4) Der Schriftführer und der Kassenführer wer-
den für die gleiche Amtszeit von vier Geschäfts-
jahren gewählt wie der Jagdvorstand; Absatz 3, 
Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwen-
dung. 
Datenschutzbeauftragte oder deren Hilfskräfte 
können für einen längeren Zeitraum oder auf un-
bestimmte Zeit bis auf Widerruf bestimmt 
werden. 
 
(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des 
Jagdvorstandes vorzeitigt durch Tod,  
Rücktritt oder Verlust der Wählbarkeit, so rückt 
der für ihn gewählte Stellvertreter als Ersatzmit-
glied in den Jagdvorstand nach; in diesem Falle 
ist für den Rest der Amtszeit in der nächsten Ge-
nossenschaftsversammlung ein neuer Stellver-
treter zu wählen. In gleicher Weise  
ist eine Ersatzwahl vorzunehmen, wenn ein stell-
vertretenes Mitglied des Jagdvorstandes, oder 
ein anderer Funktionsträger vorzeitig ausschei-
det. 
 
 
§ 12 Vertretung der Jagdgenossenschaft 
 
(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossen-
schaft gemäß § 9 Absatz 2 BJG gerichtlich und 
außergerichtlich. Er verwaltet die Angelegenhei-
ten der Jagdgenossenschaft und ist hierbei an 
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die Beschlüsse der Genossenschaftsversamm-
lung gebunden. Bei der Abgabe rechts-
geschäftlicher Erklärungen müssen unbescha-
det der Regelung in Absatz 4 Satz 2 alle Mit-
glieder des Jagdvorstandes gemeinschaftlich 
handeln. 
 
Die alleinige Unterschrift des Jagdvorstehers ist 
bei Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen 
dann jedoch ausreichend, wenn der Jagdvorste-
her bei der Vornahme eine auf sich lautende 
schriftliche Vollmacht der übrigen Mitglieder des 
Vorstands vorlegt, aus der hervorgeht, dass die 
Bevollmächtigung für den konkreten Anlass gel-
ten soll. 
 
(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Ge-
nossenschaftsversammlung vorzubereiten und 
durchzuführen. Insbesondere obliegt ihm 
 
a) die Feststellung und Ausführung des Haus-
haltsplans; 
b) die Anfertigung der Jahresrechnung; 
c) die Überwachung der Schrift- und Kassenfüh-
rung;  
d) die Verteilung der Erträge an die einzelnen 
Jagdgenossen; 
e) die Feststellung der Umlagen der einzelnen 
Mitglieder. 
 
(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei An-
gelegenheiten der Jagdgenossenschaft nicht 
beratend oder entscheidend mitwirken, wenn 
die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten 
seinen Verwandten bis zum dritten, oder Ver-
schwägerten bis zum zweiten Grade, oder einer 
von ihm kraft Gesetztes, oder rechtsgeschäftli-
cher Vollmacht vertretenen Person einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann. 
 
(4) In Angelegenheiten, die an sich der Be-
schlussfassung durch die Genossenschafts-
versammlung unterliegen, entscheidet der 
Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen Auf-
schub duldet. In Fällen äußerster Dringlichkeit 
kann der Jagdvorsteher zusammen mit einem 
Beisitzer entscheiden. 
 
(5) Zu Entscheidungen gemäß Absatz 4 hat der 
Jagdvorsteher unverzüglich die Zustimmung 
der Genossenschaftsversammlung einzuholen. 

Diese kann die Dringlichkeitsentscheidung auf-
heben, soweit nicht schon Rechte Dritter 
entstanden sind. 
 
Soweit zulässig, sollen Dringlichkeitserklärungen 
nur unter dem Vorbehalt der noch einzuholen-
den Zustimmung der Genossenschaftsver-
sammlung abgegeben werden. 
 
(6) Solange die Jagdgenossenschaft keinen 
vollständigen Jagdvorstand gewählt hat, wer-
den die Geschäfte des Jagdvorstandes nach 
Maßgabe des § 9Absatz 2 BJG in Verbindung mit 
§ 7 Absatz 8 LJG-NW vom Rat der Stadt E-
schweiler wahrgenommen. Die Kosten der 
vorübergehenden Geschäftsführung trägt die 
Jagdgenossenschaft. 
 
(7) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind eh-
renamtlich tätig.  
Die Jagdgenossenschaft kann beschließen, den 
Jagdvorstandsmitgliedern sowie weiteren ge-
wählten Funktionsträgern einen angemessenen 
Aufwendungsersatz auch in pauschalierter 
Form zu gewähren.  
 
 
§ 13 Sitzungen des Jagdvorstandes 
 
(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des 
Jagdvorstehers nach Bedarf, mindestens aber 
alle 2 Jahre zusammen. Er muss einberufen wer-
den, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes dies 
schriftlich beantragt. 
 
(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn 
alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Der 
Jagdvorstand entscheidet mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder; Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig. 
 
(3) Die stellvertretenden Mitglieder können an 
den Sitzungen des Jagdvorstandes beratend 
teilnehmen; sie sind zu den Sitzungen einzula-
den. 
 
(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht 
öffentlich. Der Schriftführer und der Kassenfüh-
rer sollen an den Sitzungen teilnehmen; sie sind 
zu den Sitzungen einzuladen. 
 
Im Einzelfall kann der Jagdvorsteher sonstige 
Dritte zur Jagdvorstandssitzung einladen, wenn 
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dies zur Aufgabenwahrnehmung zweckdienlich 
ist. 
 
(5) Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der 
Jagdgenossenschaft, die das geltende Recht 
verletzten, innerhalb einer Woche beanstanden. 
Ist ein Beschluss beanstandet worden, so ist in-
nerhalb eines Monats nach der Beanstandung 
eine Genossenschaftsversammlung durchzu-
führen. 
 
(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist 
eine Niederschrift zu fertigen und vom Vorstand 
zu unterzeichnen. Die Aufsichtsbehörde ist in-
nerhalb eines Monats über die Beschlüsse des 
Jagdvorstandes zu unterrichten. 
 
(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben. 
 
 
§ 14 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen 
 
(1) Die Jagdgenossenschaft stellt für zwei Ge-
schäftsjahre einen Haushaltsplan auf, soweit 
nicht die Genossenschaftsversammlung einen 
anderen Zeitraum bestimmt. Der Zeitraum darf 
vier Jahre und die Amtszeit des jeweiligen Jagd-
vorstandes nicht überschreiten. 
Der Haushaltsplan muss die voraussichtlichen 
Einnahmen und Ausgaben enthalten und ausge-
glichen sein. Soweit notwendig, ist ein Nach-
tragshaushalt zu erstellen und zu beschließen. 
 
(2) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jah-
resrechnung zu erstellen, die dem Rechnungs-
prüfer zur Prüfung und der Genossenschafts-
versammlung zur Entlastung des Vorstandes 
und der Kassenführung vorzulegen ist. Gilt der 
Haushaltsplan für mehrere Jahre, sind Rech-
nungslegung und Rechnungsprüfung spätes-
tens mit der Entlastung des Jagdvorstandes 
zum Ende seiner Amtszeit – auch bei Wiederwahl 
– durchzuführen. 
 
(3) Die Rechnungsprüfer werden jeweils im vo-
raus für vier Geschäftsjahr bestellt. Rechnungs-
prüfer kann nicht sein, wer dem Jagdvorstand 
als Mitglied angehört, oder wer zu einem –Funk-
tionsträger in einer Beziehung der in § 12 Absatz 
3 bezeichneten Art steht. 
 

Die Wiederwahl ist längstens für den Zeitraum ei-
ner Amtsperiode des Jagdvorstands zulässig. 
 
(4) Im übrigen sollen für das Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen einschließlich der Rech-
nungsprüfung die für die Gemeinden des Landes 
Nordrhein-Westfalen geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendungen finden, soweit 
dies mit Blick auf den im Vergleich zu diesen Kör-
perschaften geringen Geschäftsumfang 
angemessen ist. Eine kameralistische Buchfüh-
rung ist grundsätzlich ausreichend und 
angemessen.  
 
(5) Beim Verlust der Eigenschaft als rechtsfä-
hige Körperschaft des öffentlichen Rechts ist 
das bewegliche und unbewegliche Vermögen 
der Jagdgenossenschaft – zu liquidieren und 
entsprechend § 10 Absatz 3 des Bundesjagdge-
setzes auf die Mitglieder zu verteilen  
oder – der Stadt Eschweiler zweckgebunden für 
Maßnahmen der Jagdpflege und des Bio-
topschutzes zu übertragen. Die Entscheidung 
hierüber obliegt der Genossenschaftsversamm-
lung. 
 
 
§ 15 Geschäfts- und Wirtschaftsprüfung 
 
(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist 
das Jagdjahr im Sinne § 11 Absatz 4 BJG. 
 
(2) Für die Kassengeschäfte gelten folgende 
Grundsätze:  
 
a) Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen 
der Jagdgenossenschaft dienen intern zur Do-
kumentation der Billigung und Freigabe von 
Annahme- und Auszahlungs-Buchungen durch 
den Jagdvorstand. Sie sind vom Jagdvorsteher 
und einem Beisitzer zu unterzeichnen und in den 
Genossenschaftsunterlagen aufzubewahren. 
Auf ihrer Grundlage sind die in der Jagdgenos-
senschaft hierfür bestimmten Funktionsträger 
berechtigt, den Zahlungsverkehr unter Ein-
schluss von Online Banking selbststätig durch-
zuführen.  
 
b) Für den Nachweis der Einnahmen und Ausga-
ben in zeitlicher und sachlicher Reihenfolge und 
nach der im Haushaltsplan vorgegebenen Glie-
derung wird vom Kassenführer ein Kassenbuch 
geführt. Das Kassenbuch kann in Papierform o-
der digital unter Einhaltung der Grundsätze zur 
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ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff ge-
führt werden. Alle Buchungen sind zu belegen. 
Die Belege sind nach Geschäftsjahr und Bu-
chungsstelle getrennt zu ordnen. Das Kassen-
buch dient zusammen mit den entsprechenden 
Belegen als Rechnungslegungsbuch. Diese Un-
terlagen sind mindestens zehn Jahre sicher in 
Papierform oder digital aufzubewahren.  
 
c) Der Kassenführer hat dafür zu sorgen, dass die 
Einnahmen der Jagdgenossenschaft rechtzeitig 
eingehen und die Ausgaben ordnungsgemäß ge-
leistet werden. Außenstände sind durch ihn 
anzumahnen und nach ergebnislosem Ablauf 
der hierfür gesetzten Zahlungsfrist dem Jagd-
vorsteher zur zwangsweisen Beitreibung zu 
melden. 
 
d) Der Barbestand der Kasse ist möglichst gering 
zu halten. Entbehrliche Barbestände sind unver-
züglich bei einem Kreditinstitut verzinslich 
anzulegen. 
 
e) Kassenfehlbeträge sind vom Kassierer zu er-
setzen. Dies gilt nicht wenn ein Fremd-
verschulden offensichtlich ist und der Kassierer 
seiner Sorgfaltspflicht entsprochen hat. Der Er-
satz ist im Kassenbuch festzuhalten. Kassen-
überschüsse sind als „sonstige Einnahmen“ zu 
buchen. 
 
(3) Kassenführer sowie deren Stellvertretung 
kann nicht sein, wer ordentliches Vorstandsmit-
glied ist. 
 
(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft 
sind, soweit sie nicht zur Erfüllung der Aufgaben 
der Genossenschaft oder nach Maßgabe des 
Haushaltsplans zur Bildung von Rücklagen oder 
zu anderen Zwecken zu verwenden sind, an die 
Mitglieder auszuschütten. Sie sind bis zu ihrer 
Verwendung nach Möglichkeit verzinslich anzu-
legen. Die Bildung einer dem Risiko ange-
messenen Rücklage soll insbesondere dann er-
folgen, wenn die Jagdgenossenschaft den 
Wildschadensersatz nicht vollständig auf den 
Jagdpächter übertragen hat oder ein Rechts-
streit droht. Solange Beschlüsse über die Rück-
lagenbildung nicht ausnahmsweise ausdrücklich 
als Beschluss über die anderweitige Verwen-
dung in der Beschlussfassung bezeichnet 

werden, stellt die Beschlussfassung zur Rückla-
genbildung keinen Beschluss über die ander-
weitige Verwendung dar. Die Beschlussfassung 
zur Rücklagenbildung ist auch von den Jagdge-
nossen zu beachten, die ihren Jagdgeld-
anspruch ungekürzt gemäß § 10 Absatz 3 des 
Bundesjagdgesetzes geltend machen wollen. 
Die Rücklagenhöhe hat sich am abzusichernden 
Risiko nebst etwaigem Sicherheitszuschlag zu 
orientieren. Im Übrigen verbleibt es bei dem An-
spruch der Jagdgenossen auf ungekürzte Aus-
zahlung des Jagdgeldanspruchs gemäß § 10 Ab-
satz 3 des Bundesjagdgesetzes, wenn in einem 
Beschluss auf anderweitige Verwendung nicht 
zugestimmt wurde. 
 
(5) Von den Mitgliedern der Jagdgenossen-
schaft dürfen Umlagen nur erhoben werden, 
wenn und soweit dies zum Ausgleich des Haus-
haltsplans unabweisbar notwendig ist. 
 
 
§ 16 Bekanntmachungen der Jagdgenossen-
schaft 
 
(1) Die Satzung und Änderungen der Satzung 
sind mit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
für die Dauer von zwei Wochen im Rathaus der 
Stadt Eschweiler öffentlich auszulegen. Die Ge-
nehmigung sowie Ort und Zeit der Auslegung 
sind entsprechend § 16 der Hauptsatzung der 
Stadt Eschweiler durch Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt der Stadt Eschweiler bekannt zu 
machen. 
 
(2) Sonstige Bekanntmachungen der Jagdge-
nossenschaft, insbesondere der Einladung zur 
Genossenschaftsversammlung, des jährlichen 
Haushaltsplans, der Beschlüsse über die Fest-
setzung von Umlagen und der Beschlüsse über 
die Verwendung des Reinertrages der Jagdnut-
zung gemäß § 10 Absatz 3 des Bundesjagd-
gesetzes sind entsprechend Absatz 1 Satz 2 zu 
veröffentlichen 
 
(3) Für auswärtige Jagdgenossen gilt: – Soweit 
Einladungen nicht durch schriftliche Einladung 
einzelner Jagdgenossen erfolgen, haben aus-
wärtige Jagdgenossen selbst zu gewährleisten, 
dass Bekanntmachungen nach Absatz 1 und 2 
durch Informationsweitergabe durch am Sitz der 
Jagdgenossenschaft wohnende Dritte an sie er-
folgen. Die am Sitz der Jagdgenossenschaft 
wohnenden Dritte sind in diesem Fall durch den 
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Jagdgenossen zusätzlich als Zustellungsbevoll-
mächtigte zu benennen. 
Die Bekanntgabe gilt jeweils auch dann als er-
folgt, wenn der Jagdgenosse es unterlassen hat, 
einen ortsansässigen Dritten als Zustellungsbe-
vollmächtigten zu benennen.  
 
(4) Unabhängig davon, dass gegenüber Jagdge-
nossen, die eine Mailadresse bei der Jagd-
genossenschaft hinterlegt haben, die Bekannt-
machungswirkung bereits bei Bekanntgabe 
gemäß den Absätzen 2 und 3 eintritt, können 
diese zusätzlich per Mail über die Einladung zur 
Genossenschaftsversammlung und sonstige 
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft 
unterrichtet werden. Die Jagdgenossen sollen 
von Zeit zu Zeit zur Weitergabe aktueller Mailad-
ressen angehalten werden. 
 
 
§ 17 Inkrafttreten und Übergangsbestim-
mungen 
 
(1) Diese Satzung wird gemäß § 7 Absatz 2 LJG-
NW mit der Bekanntmachung ihrer Genehmi-
gung und ihrer öffentlichen Auslegung rechts-
verbindlich. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt 
gleichzeitig die bisherige Satzung vom 
22.10.2004 außer Kraft. 
 
(3) Die Amtszeit des beim Inkrafttreten dieser 
Satzung amtierenden Jagdvorstandes, der in 
der Genossenschaftsversammlung vom 
31.08.2021 gewählt wurde, endet mit dem 31. Mai 
2025; § 11 Absatz 3 Satz 3 findet entsprechende 
Anwendung. 
 
(4) Der erste Haushaltsplan nach § 8 Absatz 2 
Buchstabe a) ist für das Geschäftsjahr 2025 
/2027 aufzustellen; die erste Rechnungsprüfung 
nach den Vorschriften dieser Satzung ist für das 
Geschäftsjahr 2025/2026 vorzunehmen. 
 
 
Genehmigungsverfügung 
 
Die vorstehende Satzung der Jagdgenossen-
schaft Eschweiler IV vom 15.05.2025 wird von 
mir gemäß § 7 Absatz 2 des Landesjagdgesetzes 
genehmigt. 
 

Aachen, 22.05.2025 i. A. Claßen  
(Ort/Datum)   (Der Städteregionsrat der StädteRegion  
   Aachen) 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Genehmigung wird gemäß § 7 
Absatz 2 des Landesjagdgesetzes in Verbindung 
mit § 16 Absatz 1 der Satzung der Stadt Eschwei-
ler öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die genehmigte Satzung liegt ab dem 13.06.2025 
bei der Jagdgenossenschaft Eschweiler IV zur 
Einsicht aus.  
 
Eschweiler, den 13.06.2025 
 
Der Jagdvorstand:  
 
H. Reinartz (Vorsitzender) 
H. Mock (Beisitzer) 
S. Schönchen (Beisitzer) 
 
K.-H. Schmitz (Schriftführer) 
 

 
Kamerale Buchführung  = Die kamerale Buch-
führung ist eine Art der Buchführung. 
Bei der kameralen Buchführung wird eine reine 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung geführt. 
 
BJG = Bundesjagdgesetzes 
 
LJG-NW = Landesjagdgesetz 
Nordrhein-Westfalen 
 
Geschäftsordnung = Die Geschäftsordnung 
regelt insbesondere bei welchen Maßnahmen die 
Geschäftsführung die Zustimmung der Gesell-
schafter einholen muss 
 
liquidieren   Bedeutung:  = Wirtschaft: ein Unter-
nehmen (oder auch andere wirtschaftliche 
Einheiten, zum Beispiel einen Fond, oder eine 
Genossenschaft auflösen. 
 
Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR)
 = ähnlich wie Vereine – 
Zusammenschlüsse von Personen zur Verfol-
gung eines gemeinsamen Zwecks. 


